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BEST-CA Füller 

Beschreibung: 

BEST-CA Füller Ist ein Granulat und dient als Füllstoff für konstruktive Verklebungen 
in Verbindung mit BEST-CA Sekundenklebern. Dabei sind die dünnflüssigen BEST-
CA-Typen zu bevorzugen. BEST-CA Füller ist hervorragend zur Verstärkung von 
schmalen Stegen, wie z.B. an Befestigungselementen und Halterungen, zur Über-
brückung von Spalten oder Rissen und zum Verfüllen von Löchern geeignet. Das 
Produkt kann auch zur Stabilisierung von nicht ausreichenden Klebestellen verwen-
det werden. In Verbindung mit BEST-CA Sekundenklebern können viele Materialien 
und deren Kombinationen verklebt, befüllt oder abgedichtet werden. 

Besonders geeignet für Verklebungen und Befüllungen von Natursteinen, Marmor, 
Mosaik, Granit, Travertinplatten, Kalksteinen und so weiter. Durch seine Transparenz 
passt sich das System an alle Material- und Farbkombinationen perfekt an. 

Anwendung:  

Das Füllpulver wird in die Spalte bzw. das Loch gegeben, der entsprechende BEST-
CA Sekundenkleber darauf geträufelt. Die mit dem Füllstoff und dem Sekundenkleber 
behandelte Fläche kann bereits nach 15 Sekunden mechanisch weiterbearbeitet 
werden (Bohren, Sägen, Fräsen, Schleifen) und ist überlackierbar.  
Sofortige Verarbeitung möglich. 

VE: 25ml. in Dosierflaschen. Weitere Gebinde auf Anfrage 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Das Produkt ist lt. Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.  

 

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte 
der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die zu verklebenden 
Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen 
wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann 
weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Wir behalten uns Änderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, vor. 
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